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1  Aufgabenstellung 

Die Universitätsstadt Tübingen beabsichtigt die Aufstellung eines Be-
bauungsplan im Bereich des SWR-Geländes beim Mathias-Koch-
Weg. Zur Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes ist für 
Bauleitpläne nach § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch eine Umweltprüfung 
durchzuführen. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen 
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrie-
ben und bewertet. Die zu beachtenden Schutzgüter in der Bauleitpla-
nung sind in § 1 Abs. 6 Punkt 7 BauGB beschrieben (siehe auch Kapi-
tel 3.1).  

Der Umweltbericht stellt somit den zentralen Teil der Umweltprüfung 
dar und ist die Grundlage für die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie für 
die Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde. Er ist selb-
ständiger Teil der Begründung zum Bebauungsplan. 

Die Bestandteile des Umweltberichts sind in Anlage 1 zum Baugesetz-
buch geregelt. Danach sind neben der Beschreibung und Bewertung 
der Umweltauswirkungen auch Angaben zu geplanten Maßnahmen 
zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswir-
kungen gefordert. Die Entwicklung dieser Maßnahmen erfolgt, soweit 
es sich um Maßnahmen der Freiraumgestaltung und des Naturschut-
zes im weitesten Sinne handelt, im Grünordnungsplan. Sie werden dort 
im weiteren Verfahren detailliert dargestellt und begründet. Der vorlie-
gende Bericht fasst beide Instrumente (Umweltbericht und Grünord-
nungsplan) zusammen. 

Der vorliegende Bericht stellt die zum Zeitpunkt des Aufstellungs-
beschlusses vorliegenden Umweltinformationen zusammen. Im 
Frühjahr/Sommer 2021 werden weitere Bestandsaufnahmen 
durchgeführt. Ein abschließender Umweltbericht wird bis zur Of-
fenlage des Bebauungsplans verfasst. 

2  Beschreibung des Vorhabens (Inhalte und Ziele des Be-
bauungsplanes) 

Das Plangebiet liegt am Westhang des Österberges und umfasst zu 
einem großen Teil das bereits bebaute Gelände des Südwestrund-
funks (Abb. 1). Es sollen zwei Bebauungspläne entstehen, der Umwelt-
bericht erstreckt sich über den Geltungsbereich beider Bebauungs-
pläne, um Wechselwirkungen besser erfassen zu können. Im Osten 
grenzt der Geltungsbereich an den Matthias-Koch-Weg im Süden an 
die Stauffenbergstraße , im Westen an bestehenden Wald und im Nor-
den grenzt der grünlandwirtschaftliche offene Westhang des Österber-
ges an (Abb. 2). 
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Abb. 1: Großräumige Lage des Gebietes 

 

Abb. 2 Umgriff des gemeinsamen Planbereichs 
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3 Ziele des Umweltschutzes und deren Berücksichtigung 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes 

3.1 Fachgesetze 

Die Ziele des Umweltschutzes sind als Umweltstandards in einschlägi-
gen Fachgesetzen sowie Plänen und Programmen festgelegt. Sie die-
nen als rechtlicher Bewertungsrahmen zur Berücksichtigung der Um-
weltbelange in der Bauleitplanung. Nachfolgend werden die für den 
vorliegenden Bebauungsplan maßgeblichen Ziele des Umweltschut-
zes und deren Berücksichtigung bei der Planaufstellung genannt. 

Baugesetzbuch (BauGB) 
§ 1 Abs. 5 BauGB: „Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städte-
bauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umwelt-
schützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künfti-
gen Generationen miteinander in Einklang bringt (...) gewährleisten.“ 

(...) „Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwi-
ckeln, sowie den Klimaschutz und die Klimaanpassung insbesondere 
auch in der Stadtentwicklung zu fördern, sowie die städtebauliche Ge-
stalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu 
entwickeln. Hierzu soll die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch 
Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 

§ 1 Abs. 6 BauGB: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbe-
sondere zu berücksichtigen: 

1. die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse (...) 

5. (...) die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (...) 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege, insbesondere 
a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die 
Landschaft und die biologische Vielfalt, (...) 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine 
Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige 
Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Um-
gang mit Abfällen und Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und ef-
fiziente Nutzung von Energie, (...) 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des 
Umweltschutzes nach den Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes, die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach 
dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle 
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oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den 
Buchstaben a bis d und i“ 

§ 1a BauGB: „(2) Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend 
umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen In-
anspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeit 
der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarma-
chung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für 
Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang 
umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach 
§ 1 Abs. 7 in der Abwägung zu berücksichtigen. (…) 

(3) Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und 
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu 
berücksichtigen.“ 

(5) Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnah-
men, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die 
der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen wer-
den. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 
zu berücksichtigen.“ 

Berücksichtigung: 
Die Umweltbelange werden durch den Umweltbericht herausgearbei-
tet und sollen in der Abwägung Berücksichtigung finden. Zum Aus-
gleich nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen werden ggf. Maßnah-
men ergriffen. Im Grünordnungsplan werden Maßnahmen zur Klima-
anpassung vorgeschlagen. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
§ 1 Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
"(1) Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und 
als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Ver-
antwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbe-
siedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgenden Absätze so zu 
schützen, dass 

1. die biologische Vielfalt,  
2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts ein-

schließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter sowie  

3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von 
Natur und Landschaft  

auf Dauer gesichert sind: der Schutz umfasst auch die Pflege, die Ent-
wicklung und soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 
Landschaft (allgemeiner Grundsatz). 
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(2) Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entspre-
chend dem jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 

1. lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen ein-
schließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwi-
schen den Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiede-
lungen zu ermöglichen,  

2. Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Bioto-
pen und Arten entgegenzuwirken,  

3. Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und ge-
ografischen Eigenheiten in einer repräsentativen Verteilung zu er-
halten: bestimmte Landschaftsteile sollen der natürlichen Dynamik 
überlassen bleiben. 

(3) Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 
des Naturhaushalts sind insbesondere  

1. die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hin-
blick auf die prägenden biologischen Funktionen, Stoff- und Ener-
gieflüsse sowie landschaftlichen Strukturen zu schützen: Naturgü-
ter, die sich nicht erneuern sind sparsam und schonend zu nutzen; 
sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, dass sie 
auf Dauer zur Verfügung stehen, 

2. Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion im Naturhaushalt er-
füllen können, nicht mehr genutzte versiegelte Flächen sind zu re-
naturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht 
zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen, 

3. Meeres- und Binnengewässer vor Beeinträchtigungen zu bewahren 
und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und Dynamik zu erhal-
ten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Gewässer 
einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; 
Hochwasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maß-
nahmen zu erfolgen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz so-
wie für einen ausgeglichenen Niederschlags-Abflusshaushalt ist 
auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege Sorge zu tragen, 

4. Luft und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen 
mit günstiger lufthygienischer oder klimatischer Wirkung wie Frisch- 
und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaustauschbahnen; dem 
Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch 
zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien kommt eine beson-
dere Bedeutung zu,  

5. wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie 
ihre Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen 
Funktionen im Naturhaushalt zu erhalten,  



Umweltbericht SWR/Matthias-Koch-Weg Seite 9 

menz umweltplanung 

 

6. der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür 
geeigneten Flächen Raum und Zeit zu geben. 

(4) Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit so-
wie des Erholungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere  

1. Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften 
auch mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstal-
tung, Zersiedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren,  

2. zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Be-
schaffenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten 
und siedlungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu ma-
chen.  

(5) Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind 
vor weiterer Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruch-
nahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flä-
chen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für 
Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme 
von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, Energieleitungen 
und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, gestaltet 
und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-
nahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 
vermieden oder so gering wie möglich gehalten werden. Beim Aufsu-
chen und bei der Gewinnung von Bodenschätzen, bei Abgrabungen 
und Aufschüttungen sind dauernde Schäden des Naturhaushalts und 
Zerstörungen wertvoller Landschaftsteile zu vermeiden; unvermeid-
bare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind insbesondere 
durch Förderung natürlicher Sukzession, Renaturierung, naturnahe 
Gestaltung, Wiedernutzbarmachung oder Rekultivierung auszuglei-
chen oder zu mindern." 

§ 13 Allgemeiner Grundsatz 
"Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind vom 
Verursacher vorrangig zu vermeiden. Nicht vermeidbare erhebliche 
Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen 
oder, soweit dies nicht möglich ist, durch einen Ersatz in Geld zu kom-
pensieren." 

§ 44 Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte an-
dere Tier- und Pflanzenarten 
"(1) Es ist verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören,  

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten währen der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine 
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erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhal-
tungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

(…) 

(5) Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch 
Eingriffe in Natur und Landschaft, die nach §17 Absatz 1 oder Absatz 
3 zugelassen oder von einer Behörde durchgeführt werden, sowie für 
Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-, Be-
sitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind 
in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tier-
arten, europäische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer 
Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt sind, liegt 
ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 
vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorha-
ben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffe-
nen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnah-
men nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und 
der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-
formen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Tiere oder ihre 
Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, 
die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer 
Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung 
und die Erhaltung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, be-
einträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar 
sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologi-
sche Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fort-
pflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang wei-
terhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men festgelegt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in 
Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten 
gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders ge-
schützte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines 
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Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und 
Vermarktungsverbote vor.“ 

(6) Die Zugriffs- und Besitzverbote gelten nicht für Handlungen zur Vor-
bereitung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen, die von fachkundi-
gen Personen unter größtmöglicher Schonung der untersuchten 
Exemplare und der übrigen Tier- und Pflanzenwelt im notwendigen 
Umfang vorgenommen werden. Die Anzahl der verletzten oder getöte-
ten Exemplare von europäischen Vogelarten und Arten der in Anhang 
IV Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Tierarten ist 
von der fachkundigen Person der für Naturschutz und Landschafts-
pflege zuständigen Behörde jährlich mitzuteilen.“ 

Berücksichtigung: 
Die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie die Be-
lange des Artenschutzes werden im Rahmen der Beschreibung der 
Umweltauswirkungen und Maßnahmen (Kapitel 5) berücksichtigt. 

Wassergesetz Baden-Württemberg (WG) 
§ 12 (3): „Das natürliche Wasserrückhaltevermögen ist zu erhalten. Be-
steht kein natürliches Wasserrückhaltevermögen oder reicht dieses 
nicht aus, ist es zu verbessern. Der Wasserabfluss darf nur aus wich-
tigem Grund, insbesondere zum Schutz von Siedlungsbereichen vor 
Hochwasser, beschleunigt werden (…) 

(5): „Bei der Planung und Ausführung von Baumaßnahmen und ande-
ren Veränderungen der Erdoberfläche sind die Belange der Grundwas-
serneubildung, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes 
zu berücksichtigen.“ 

Bundes - Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
§ 1 BBodSchG: „Zweck dieses Gesetzes ist es, nachhaltig die Funkti-
onen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu sind 
schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlas-
ten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanie-
ren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu 
treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Na-
tur- und Kulturgeschichte so weit wie möglich vermieden werden.“ 

3.2 Pläne und Programme 

Regionalplan 
Der Regionalplan enthält keine räumlichen Aussagen zum Plangebiet 

Flächennutzungsplan 
Im Flächennutzungsplan ist das Gebiet als Fläche für den Gemeinbe-
darf dargestellt. 
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3.3 Schutzgebiete 

Es sind keine Schutzgebiete betroffen. 

4 Methodik der Umweltprüfung 

Erhebungen 
Grundlage der Umweltprüfung sind örtliche Bestandsaufnahmen und 
Auswertungen allgemein verfügbarer Unterlagen wie Luftbilder, geolo-
gische, klimatologische und topographische Daten. Zur Klärung von 
Beeinträchtigungen der Pflanzenwelt wurde eine Biotoptypenkartie-
rung durchgeführt, für das Schutzgut Fauna wurden im Jahr 2017 be-
reits erste Erhebungen zu Brutvögeln durchgeführt, die Ergebnisse 
sind in vorliegendem Bericht wiedergegeben. Im Jahr 2021 sind fol-
gende vertiefenden Untersuchungen vorgesehen: 

▪ Untersuchungen zur Brutvogelfauna mit sechs Begehungen (da-
von 2 Nachtbegehungen). 

▪ Untersuchung der Fledermausfauna durch zwei Transektbegehun-
gen. 

▪ Erfassung der Reptilienfauna durch vier Begehungen. 
▪ Flächendeckende Biotopkartierung 

 
Zur Beurteilung des Baumbestandes hinsichtlich seiner Habitateig-
nung für Fledermäuse und seiner Vitalität wurde eine Baumbewertung 
im Jahr 2018 durchgeführt. 

Detaillierte Methodenbeschreibungen zur Bestandsaufnahme finden 
sich in Kapitel 5 ff. Die Datengrundlagen zur Beurteilung der Beein-
trächtigungen sind als ausreichend zu werten. 

Beurteilung der Umweltauswirkungen 
Die Umweltprüfung verzichtet auf einheitliche ordinale Bewertungen zu 
allen Schutzgütern, da ein Vergleich zwischen den Schutzgütern im 
vorliegenden Fall auch ohne diese methodische Vereinheitlichung 
möglich ist. Die jeweilige Bestandsbeschreibung zu den Schutzgütern 
gibt einen zusammenfassenden Überblick. Die betroffenen Schutzgü-
ter werden im Hinblick auf ihre Bedeutung betrachtet und den zu er-
wartenden Belastungen gegenübergestellt. Die Wirkungsprognosen 
erfolgen verbal-argumentativ unter Berücksichtigung der vorgesehe-
nen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung negativer Auswir-
kungen. 

Die Definition erheblicher Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 
4 Baugesetzbuch erfolgte anhand der Parameter Umfang der Belas-
tung, Bedeutung und Empfindlichkeit der betroffenen Schutzgüter und 
ggf. auftretende irreversible (nicht ausgleichbare) Schäden. Dabei wer-
den Umweltauswirkungen dann als erheblich eingestuft, wenn sie ent-
scheidungserheblich sind. So werden Auswirkungen, die zwingende 
Maßnahmen zur Schadensabwehr, die nicht der Abwägung zugänglich 
sind, erfordern, wie z. B. Lärmschutzmaßnahmen bei Überschreitung 
von Grenzwerten, als erheblich eingestuft. Ebenfalls erheblich sind 
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Auswirkungen, die nicht ausgeglichen werden können. Dabei wird auf 
die Unterscheidung zwischen Ausgleichbarkeit und Ersatz im Sinne 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (§ 15 Abs. 2 BNatSchG) 
zurückgegriffen. Nicht oder schwer ausgleichbare Beeinträchtigungen 
werden generell als erhebliche Umweltauswirkungen eingestuft. 

Wechselwirkungen 
Auf räumliche und funktionale Beziehungen zwischen einzelnen  
Elementen eines Schutzguts und die funktionalen Beziehungen zwi-
schen den Schutzgütern wird in den folgenden Kapiteln (z.T. auch 
durch Querverweise) hingewiesen. Enge Wechselwirkungen bestehen 
im vorliegenden Fall zwischen den Schutzgütern Boden und Wasser-
haushalt, da durch die Versiegelung die Grundwasserneubildung re-
duziert wird. Der Grundwasserhaushalt wiederum steht in Beziehung 
mit Flora und Fauna sowie dem Schutzgut menschliche Gesundheit. 

Bei der Prognose der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 
werden die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen bereits be-
rücksichtigt.  

Berücksichtigung der Eingriffsregelung 
Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach § 15 BNatSchG wird 
im Rahmen des Umweltberichts und Grünordnungsplans zum Bebau-
ungsplan berücksichtigt.  

Wesentliches Ziel der Konfliktanalyse im Umweltbericht und Grünord-
nungsplan ist die Ermittlung von erheblichen Beeinträchtigungen der 
Umwelt, die einen Eingriffstatbestand im Sinne von § 14 Abs. 1 
BNatSchG darstellen. 

Das Maßnahmenkonzept im Umweltbericht und Grünordnungsplan 
soll gewährleisten, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur-
haushalt und Landschaftsbild durch geeignete Maßnahmen vermieden 
oder gemindert bzw. nicht reduzierbare Beeinträchtigungen kompen-
siert werden.  

Die Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation sind 
in Kapitel 6 des vorliegenden Berichts aufgeführt. 

Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange 
Im vorliegenden Bericht werden die artenschutzrechtlich relevanten 
Sachverhalte in Verbindung mit dem geplanten Bebauungsplan in Ka-
pitel 5.2.6 dargestellt. Die in Verbindung mit dem Artenschutzrecht er-
forderlich werdenden Maßnahmen werden in Kapitel 6 ausführlich dar-
gestellt. In den vorliegenden Erläuterungen werden die Maßnahmen 
hinsichtlich ihrer Wirkung für die betroffenen Arten beschrieben. 

Die naturschutzfachlichen Angaben wurden so aufgebaut, dass eine 
schrittweise Prüfung der artenschutzrechtlichen Belange möglich ist. 
Dabei waren folgende Fragen zu klären: 

1. Welche Arten können durch das Vorhaben betroffen sein? 
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2. Wie wirkt das Vorhaben auf diese Arten? 
3. Treten Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG ein? 
4. Sind im Falle von 3. die Voraussetzungen für eine Ausnahme gem. 

§ 45 Abs. 8 erfüllt? 

Zu 3. und 4. ergeben sich jeweils weitere Fragestellungen, die je nach 
betroffener Art beantwortet werden müssen. Daher werden sämtliche 
betroffene Arten einzeln beschrieben. In Ausnahmefällen ist es mög-
lich, Arten zu sogenannten ökologischen Gilden zusammenzufassen. 
Dies erfolgt für Arten des gleichen oder ähnlichen Anspruchstyps, die 
durch gleiche Vorhabenswirkungen und an gleicher Stelle betroffen 
sind. Außerdem müssen der Erhaltungszustand und die Gefährdungs-
situation für die Arten einer Gilde ähnlich sein. In der Regel werden 
daher nur weit verbreitete Arten zu Gilden zusammengefasst. 

Grundsätzlich unterliegen alle besonders geschützten Arten den Re-
gelungen des § 44 BNatSchG. Das Schutzregime unterscheidet jedoch 
unterschiedliche Schutzkategorien, sodass sich unterschiedliche 
Rechtsfolgen ergeben. Die untenstehende Matrix (Tabelle 1) stellt den 
Zusammenhang zwischen den nach unterschiedlichen Rechtsgrundla-
gen besonders geschützten Arten und den jeweils zu beachtenden ar-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen her. 

Das strengere Schutzregime des § 44 ist auf folgende Gruppen anzu-
wenden: 

▪ Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
▪ Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie 
▪ Arten, die im Bestand gefährdet sind, für die die Bundesrepublik 

eine hohe Schutzverantwortung besitzt und die per Rechtsverord-
nung nach nationalem Recht geschützt sind. 

Für alle weiteren besonders geschützten Arten greift die Legalaus-
nahme des § 44 Abs. 5 Satz 5. Das setzt jedoch voraus, dass für diese 
Arten eine angemessene Berücksichtigung im Rahmen der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung nach § 13, 14 und 15 BNatSchG 
stattfindet. Dies geschieht durch die indikatorische Berücksichtigung 
wertgebender Artengruppen und der festgestellten besonders ge-
schützten Arten im Rahmen des Umweltberichts und Grünordnungs-
plans. 

Unter dem Aspekt der Umwelthaftung gem. Umweltschadengesetz 
und § 19 BNatSchG sind weitere europäisch geschützte Arten zu be-
achten (z. B. Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie). Diese Arten  
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werden ebenfalls im Umweltbericht berücksichtigt. 

Tab. 1: Schutzstatus und daraus resultierende Bestimmungen des § 
44 BNatSchG (rot umrandet: Prüfgegenstand der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung bei Zulassungsentscheidun-
gen zu Eingriffen n. § 15 BNatSchG [z.B. Planfeststellung] 
oder Bebauungsplänen; gestrichelt: zurzeit nicht anzuwen-
den, da RVO nicht vorliegt) 

Gliederung der besonders ge-
schützten Arten 
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Streng gesch. Art n. Anh. IV FFH-RL X X X X X  

Europäische Vogelart nach VSR X X X  X  

Nach RVO zu § 54 (1) 2. im Bestand 
gefährdete Arten für die hohe 
Schutzverantwortung der BRD be-
steht (Verantwortungsarten)  

X  X X X  

Streng gesch. Art n. Anh. A EG-VO X X X X  X 

National streng gesch. Art n. Anl. 1 
Sp. 3 BArtSchVO 

X X X X  X 

Arten n. Anhang B EG-VO X - X X  X 

Arten n. Anl. 1, Sp. 2 BArtSchVO 
(national besonders geschützt) 

X - X X  X 

1) Vorhaben n. § 18 (2) 1 BNatSchG: 
▪ Vorhaben in geltenden Bebauungsplänen nach § 30 BauGB 
▪ Vorhaben innerhalb in Aufstellung befindlicher B-Pläne nach § 33 BauGB 
▪ Vorhaben im Innenbereich nach § 34 BauGB 

 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich 
aus § 44 Abs. 1, Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG 
zulässige Eingriffe folgendes Verbot: 

▪ Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender 
Pflanzen oder damit im Zusammenhang stehendes vermeidbares 
Beeinträchtigen oder Zerstören von Exemplaren wild lebender 
Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische 
Funktion des von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standor-
tes im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Bezüglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL und der Europäi-
schen Vogelarten nach VS-RL ergeben sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 
bis 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Ein-
griffe folgende Verbote:  
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▪ Verletzung oder Tötung von Tieren oder ihrer Entwicklungsfor-
men. 

▪ Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Auf-
zucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten. Eine 
Störung ist erheblich, wenn Sie zu einer Verschlechterung des Er-
haltungszustandes der lokalen Population führt. 

▪ Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhe-
stätten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffe-
nen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-
hang gewahrt wird.  

Umwelthaftung 
Nach Inkrafttreten des Umweltschadensgesetzes (USchadG) im Jahr 
2007 besteht in Verbindung mit weiterführenden Regelungen im 
BNatSchG, WHG und BBodSchG die Verpflichtung zur Vermeidung 
von Umweltschäden, soweit diese nicht in Verbindung mit der Vorha-
benszulassung zuvor ermittelt, berücksichtigt und ausdrücklich zuge-
lassen wurden. Als Umweltschaden gem. § 2 USchadG gelten: 

▪ Schäden an Gewässern (§ 90 WHG) 
▪ Schädigungen des Bodens durch Beeinträchtigungen der Boden-

funktionen von denen Gefahren für die menschliche Gesundheit 
ausgehen (§ 2 Abs. 2 BBodSchG). 

▪ Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 
(Biodiversitätsschäden) (§ 19 BNatSchG) 

Im vorliegenden Fall sind nur die Biodiversitätsschäden nach 
§ 19 BNatSchG relevant. Zu betrachten sind:  

▪ Arten des Art. 4 Abs. 2 EG-VogelSchRL (Zugvögel mit besonderer 
Schutzerfordernis)1 

▪ Arten des Anhang I EG-VogelSchRL (also nicht alle europ. Vogel-
arten) 

▪ Arten der Anhänge II und IV FFH-RL 

▪ Lebensräume der Arten des Anhang II FFH-RL 
▪ Lebensräume der oben genannten geschützten Vogelarten 
▪ Lebensräume nach Anhang I FFH-RL 
▪ Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Arten des Anhang IV FFH-RL 

Das Umweltschadensgesetz zielt daher auch auf den Schutz von Arten 
und Lebensräumen ab, für die nach europäischem Recht von den Mit-
gliedsstaaten Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete ausgewiesen 
werden müssen. Dabei ist der Schutz allerdings nicht auf gemeldete 
oder gelistete Gebiete begrenzt, sondern besteht „ungeachtet ihres 

 
 
1 Welche Arten dies sind, wird von den Mitgliedsstaaten unter Berücksichtigung der Schutzerfor-
dernisse festgelegt. Für Bad.-Württ. sind die Arten durch MLR & LUBW (2014) veröffentlicht. 
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Vorkommens innerhalb oder außerhalb eines Natura 2000-Gebietes“ 
(SCHUMACHER 2011).  

Nach § 19 Abs. 1 BNatSchG „ist jeder Schaden, der erhebliche nach-
teilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des güns-
tigen Erhaltungszustandes“ der oben genannten Arten und Lebens-
räume hat, eine Schädigung im Sinne des Umweltschadengesetzes. 
Im Gegensatz zu den Regelungen des § 44 ff BNatSchG ist somit für 
jede Beeinträchtigung die Frage nach der Erheblichkeit zu stellen. Zur 
Beurteilung der Erheblichkeit sind die im Anhang I der Umwelthaf-
tungsrichtlinie enthaltenen Kriterien heranzuziehen. 

5  Umweltauswirkungen 

5.1 Mensch 

Die Untersuchungen zu diesem Schutzgut sind noch in Bearbeitung. 

5.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Im Folgenden werden die bisherigen Ergebnisse aus dem Jahr 2017 
wiedergegeben. 

5.2.1 Biotoptypen und Vegetation 

Der nordöstliche Teil der Wiese ist als Magerwiese mittlerer Standorte 
anzusprechen (Abb. 4). Es konnten zahlreiche wertgebende Arten fest-
gestellt werden, darunter Wiesen-Margerite (Leucanthemum ircuti-
anum), Wiesen-Salbei (Salvia pratensis), Mittlerer Wegerich (Plantago 
media), Steifhaariger Löwenzahn (Leontodon hispidus), Rundblättrige 
Glockenblume (Campanula rotundifolia), Acker-Witwenblume (Knautia 
arvensis), Gewöhnlicher Hornklee (Lotus corniculatus) und Echte 
Schlüsselblume (Primula veris).  

Besonders bemerkenswert sind die Vorkommen der auf der landes-
weiten Vorwarnliste geführten Knäuel-Glockenblume (Campanula glo-
merata) und der ebenfalls auf der Vorwarnliste geführten und als Orch-
idee besonders geschützten Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) (Abb. 
3, Abb. 4). Mittlerer Wegerich und Steifhaariger Löwenzahn nehmen 
hohe Deckungsanteile ein, was auf eine häufige Mahd des Bestandes 
schließen lässt. 
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Abb. 3: Die Bienen-Ragwurz (Ophrys apifera) gehört zu den Orch-
ideen und ist nach BNatSchG besonders geschützt. 

 

5.2.3 Fauna 

Durch die erweiterten artenschutzrechtlichen Bestimmungen und die 
Bestimmungen zur Umwelthaftung ist es erforderlich, die Betroffenheit 
der freilebenden Tier- und Pflanzenwelt zu beurteilen. Hierfür werden-
für die Artengruppen Vögel, Fledermäuse und Reptilien Bestandsauf-
nahmen durchgeführt. 

5.2.3.1 Vögel 

Methoden 
Die Erfassung der Vögel erfolgte im Wesentlichen nach der Methode 
der Revierkartierung (SÜDBECK et al. 2005) bei reduziertem Bege-
hungsaufwand (3 Termine zwischen Ende Mai und Ende Juni). Von 
allen beobachteten Arten wurden Verhaltensmerkmale notiert. Nach 
Abschluss der Geländearbeiten erfolgte eine Statuseinstufung, die ggf. 
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gegenüber SÜDBECK et al. (2005) dem reduzierten Begehungsaufwand 
angepasst wurde. Da die Erfassung der Brutvögel und deren Verortung 
zu Teilen auf akustischen Hinweisen basiert und teilweise bereits 
flügge und mobile Jungvögel erfasst wurden, sind die festgelegten und 
dargestellten Revierzentren mit einer gewissen Ungenauigkeit zu be-
trachten und können von der eigentlichen Brutstätte abweichen 

Ergebnisse 
Im Untersuchungsgebiet und den angrenzenden Bereichen konnten 
insgesamt 15 Brutvogelarten nachgewiesen werden (Tab. 2). Alle 
nachgewiesenen Vogelarten sind durch Artikel 1 der EU-
Vogelschutzrichtlinie europarechtlich geschützt. Von hervorgehobener 
artenschutzrechtlicher Relevanz sind insbesondere die in der landes- 
oder bundesweiten Roten Liste (inkl. Vorwarnliste) gelisteten Arten und 
die Arten nach Anhang 1 und Artikel 4(2) der Vogelschutzrichtlinie. Es 
konnten keine Arten von hervorgehobener Relevanz festgestellt wer-
den. 
 
Abb. 4: Brutvögel sowie wertgebende Flora und Vegetation auf dem 

SWR-Gelände. 
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Tab. 2 Nachgewiesene Vogelarten 
 

Art Status Rote Liste BNatSchG VSRL 

BW D 

Amsel Turdus merula B * * b  

Blaumeise Parus caeruleus B * * b  

Buchfink Fringilla coelebs B * * b  

Eichelhäher Garrulus glandarius B * * b  

Girlitz Serinus serinus B * * b  

Grünfink Carduelis chloris B * * b  

Grünspecht Picus viridis B * * s  

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros B * * b  

Kleiber Sitta europaea B * * b  

Kohlmeise Parus major B * * b  

Mönchsgrasmücke Sylvia atircapilla B * * b  

Rabenkrähe Corvus corone N * * b  

Ringeltaube Columba palumbus B * * b  

Rotkehlchen Erithacus rubecula B * * b  

Star Sturnus vulgaris N * * b  

Zaunkönig Troglodytes troglodytes  B * * b  

Zilpzalp Phylloscopus collybita B * * b  

Erläuterungen: Status: B: Brutvogel; N: Nahrungsgast; Ü: Überflug (kein direkter Bezug zum Untersuchungsge-
biet); Rote Liste: BW: BAUER et al. (in Vorb.); D: GRÜNBERG et al. (2016); *: ungefährdet, V: Art der Vorwarnliste, 
3: Gefährdet; 2: Stark gefährdet; 1: Vom Aussterben bedroht; BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz: b: beson-
ders geschützt; s: streng geschützt; VSRL: EG-Vogelschutzrichtlinie: I: Art nach Anhang 1, 4(2): Schutzbedürf-
tige Zugvogelart nach Artikel 4(2). 

 
Mit Ausnahme des Hausrotschwanzes gehören alle festgestellten Ar-
ten zu den häufigen Gehölzbrütern Baden-Württembergs (TRAUTNER 
et al. 2015). Diese legen ihr Nest ausschließlich oder häufig auf bzw. 
im Stamm-, Ast- oder Zweigbereich von Gehölzen an, sind landesweit 
verbreitet, häufig bis sehr häufig und ungefährdet und weisen eine 
hohe Stetigkeit in verschiedenen Lebensräumen auf, soweit diese an-
teilsmäßig Gehölze enthalten. Der Schwerpunkt der Vorkommen liegt 
am Waldrand des westlich angrenzenden Waldes, aber auch die Ein-
zelgehölze und Gehölzgruppen auf dem Gelände werden besiedelt 
(Abb. 4). 
 
Als Gebäudebrüter wurde der Hausrotschwanz mit vermutlichem Nest-
standort an Gebäude Nr. 7/1 festgestellt. Auch eines der zwei Brut-
paare der Blaumeise nutzte keine Baumhöhle, sondern eine tiefe 
Spalte in der Trockenmauer am Südeingang des Hauptgebäudes 
(Abb. 5) als Nistplatz. 
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Abb. 5: Blaumeise beim Abflug aus Bruthöhle (Pfeil) in der Trocken-
mauer am Südeingang des Gebäudes.  

 

 

5.3 Boden 

5.3.1 Bodentypen und Bodenarten 

Bei den anzutreffenden Bodengesellschaften handelt es sich um 
Braunerde-Pelosol aus tonigen, Sandstein führenden Keuper-Fließer-
den, als Bodenarten liegen Lehme und Tone vor (LGRB 2021). Aus 
den Bodenschätzungsdaten liegen nur Informationen für das Flurstück 
886 vor, Danach handelt es sich um einen Tonboden geringer Leis-
tungsfähigkeit. Flurstück 885 gilt in diesem Datensatz als bebaut. Der 
größte Teil der vorhandenen Böden auf Flurstück 885 dürfte jedoch 
durch Umlagerung und Überschüttung im Zuge des Baus der SWR-
Gebäude stark verändert worden sein. Etwas 50 % der Gesamtfläche 
sind bereits durch vorhandene Gebäude und Verkehrsflächen versie-
gelt. 

5.3.2 Fläche 

Nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG zuletzt geän-
dert durch Art. 2 G v. 8.9.2017 BGBl. I S. 3370) sind die möglichen 
erheblichen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu beschreiben. Es 
ist die Art anzugeben, in der die Schutzgüter betroffen sind. Neu zu 
betrachten ist hierbei das Schutzgut Fläche. Dabei soll das Ziel, einen 
Beitrag zur Rückführung der täglichen Flächeninanspruchnahme von 
Siedlungs- und Verkehrsflächen insgesamt auf einen Orientierungs-
wert von 30 ha/Tag bundesweit im Jahr 2020 zu bewirken, Berücksich-
tigung finden. Für Baden-Württemberg leitet sich daraus für 2020 ein 
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Zielwert von 3 Hektar pro Tag ab. Langfristiges Ziel für Baden-Würt-
temberg ist die Netto-Null (LUBW 2019). 

Aufgrund des hohen Versiegelungsgrades durch die Vornutzung und 
die zu einem großen Teil bereits vorhandene Erschließung ist der Flä-
chenverbrauch gegenüber einem bisher nicht als Siedlungsfläche ge-
nutzten Gebiet deutlich geringer. 

5.3.3 Archivfunktion 

In Böden und in geologischen Aufschlüssen hat die Erd- und Land-
schaftsgeschichte oder die Kulturgeschichte Spuren hinterlassen. 
Diese Zeugnisse sind dort archiviert und abzulesen. Böden sind nach 
den §§ 1 und 2 BBodSchG zum Schutz der Funktionen als Archiv der 
Natur- und Kulturgeschichte vor Beeinträchtigungen zu schützen. Erd- 
und naturgeschichtliche Bildungen, die über den rein bodenkundlichen 
Bereich hinausgehen, sind, sofern sie Träger von Bodenfunktionen 
sind, mit eingeschlossen. Geotope stellen die bedeutendsten Auf-
schlüsse und Landschaftsformen dar. 

Die Funktion der Böden als Natur- und Kulturgeschichte wird nach dem 
Leitfaden der LUBW (2008) bewertet. Als Datengrundlage dient die Bo-
denkarte im Maßstab 1:50 000 (LGRB 2021).  

Tab. 8:  Böden mit besonderer Bedeutung als Archive der Natur- und 
Kulturgeschichte im Untersuchungsgebiet 

Wertgebende Eigen-
schaft 

Landesweite Übersicht Typen 
von Archivböden (LUBW 2008) 

Böden im USG 

Archiv für Naturgeschichte 

besondere Bedeutung für die 
Bodengenese 

Paläoböden:  
Terra rossa, fersialitische und ferraliti-
sche Böden;  
fossile Parabraunerde 

kommen im USG nicht vor 
 
 

regionale oder überregionale 
Seltenheit einer Bodenform 

holozäne Bodenbildungen: 
Kalkanmoorgley 
Moorstagnogley, Moorgley, Anmoorgley 
Bändchenpodsol, Bändchenstagnogley, 
Ockererde 
Schwarzerde (Tschernosem) 
Humusbraunerde 
Lockerbraunerde 
Vertisol-Pelosol 
 

kommen im USG nicht vor  

besondere Bedeutung für die 
Erd- und Landschaftsge-
schichte, Geologie, Mineralo-
gie oder Paläontologie 

Spezielle Ausgangssubstrate 
 basische und ultrabasische Magmatite 
und Metamorphite, eisenreiche Sedi-
mentgesteine (z. B. Ostreenkalke im 
Mitteljura), Vulkanite (Basalte und 
Tuffe), Kalktuffe, Seekreide und Mudde, 
Bohnerzton 
 
Grabungsschutzgebiet 
Fossilfundstellen 
 

kommen im USG nicht vor 
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Spezielle landschaftsprägende morpho-
logische Elemente 
und Landschaftsgeschichte 
alpine Moränen, Endmoränen der 
Schwarzwaldvereisung 
„ältere“ (pliozäne, pleistozäne) Flussab-
lagerungen 
„jüngere“ (holozäne) Flussterrassen 
holozäne Flugsande 
 
 

kommen im USG nicht vor 

Archiv für Natur- und Kulturgeschichte  

hoher Informationswert für Bo-
denkunde, Bodenschutz und 
Landschaftsgeschichte 

Standorte von Bodenmessnetzen 
Moore 

kommen im USG nicht vor 

Kulturgeschichte  

Besonderheit der Siedlungs- 
und Landnutzungsgeschichte 

Urkunden historischer Agrarkulturtech-
niken (z.B. Wölbäcker) 
überdeckte Urkunden kultureller Ent-
wicklung (Objekte der Archäologie)  

sind im UG nicht bekannt 
 
 

5.3.4 Bewertung 

Die Bewertung der Böden erfolgt für Flurstück 886 anhand der digitalen 
Bodenschätzungsdaten des LGRB (2014) und für Flurstück 885 an-
hand der Informationen aus der Bodenkarte BK 50 (LGRB 2021). 

Tab. 1 : Bodenarten und deren Bewertung im Untersuchungsgebiet 

 Bewertung der Leistungsfähigkeit (Bedeutung) 

Flur-
stück 
Nr. 

Klassen-
zeichen/ 

(Grün-
land-
grund-
zahl) 

Sonder-
standort 
für die na-
turnahe 
Vegeta-
tion* 

Natürliche 
Boden-
fruchtbar-
keit 

Aus-
gleichskör-
per im 
Wasser-
kreislauf 

Filter und 
Puffer für 
Schad-
stoffe 

Gesamtbe-
wertung 
der Böden* 

885 T3a3 4 1 1 1,5 4 

886 - <3 2 1 3,5 2,17 

Bodenart: S = Sand; Sl = anlehmiger Sand; lS = lehmiger Sand; SL = stark lehmiger Sand; sL = sandiger Lehm; L = 
Lehm; LT = schwerer Lehm; T = Ton; Mo = Moor  

Bodenzustandstufe (Acker, Leistungsfähigkeit): 1-3 = hoch; 4-5 = mittel; 6-7 = gering. 

Bodenstufe (Grünland, Leistungsfähigkeit): I = hoch; II = mittel; III = gering.  

Entstehungsart: Al = Schwemmlandböden.; D = Diluvialböden; Lö = Lössböden; V = Verwitterungsböden, Zusatz 
g: deutlicher Steinanteil 

Wärmestufe (Jahresdurchschnittstemperatur): a =  8° C; b = 7,9-7,0° C; c = 6,9-5,7° C; d =  5,6°  

Wasserstufe: 1 = frisch; 3 = feucht; 5 nass; 5- = dürr. (2 und 4 sind Zwischenstufen, nachgestelltes Minuszeichen = 
trockene Standorte) 

Wertklassen und Funktionserfüllung: 0= keine 1 = gering; 2 =mittel; 3 =hoch; 4 = sehr hoch; 8 = keine hohe oder 
sehr hohe Bewertung als Sonderstandort für naturnahe Vegetation - = keine Bewertung (jeweils bezogen auf die 
Bodenfunktion). 

* Für die Bodenfunktion „Sonderstandort für naturnahe Vegetation“ werden nur Standorte der Wertklasse 4 berück-
sichtigt 
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5.4 Wasser 

5.4.1 Grundwasser 

Der Untergrund des Gebietes wird hauptsächlich durch die Schichten 
der Löwenstein-Formation (frühere Bezeichnung Stubensandstein) ge-
bildet. Dabei handelt es sich um einen schichtig gegliederten, „bei Ver-
witterung z.T. poröser Kluftgrundwasserleiter mit mäßiger Durchlässig-
keit in den Sandsteinbänken (bei Verwitterung Übergang zu Poren-
grundwasserleiter)“ (LGRB 2021). Im Bereich des Matthias-Koch-We-
ges steht randlich die Trossingen-Formation (ehem. Knollenmergel) 
an. 

Im Rahmen der Baugrunduntersuchungen durch die Henke und Part-
ner GmbH wurden die Grundwasserstände mit vier Grundwasser-
messstellen erfasst. Dabei war festzustellen, dass lediglich in einem 
Pegel Grundwasser in tiefen Schichten (zwischen 8,1 und 10,85 m un-
ter Gelände) anzutreffen war (KATZ et al. 2020). Dieser Pegel liegt auf 
Höhe der Einmündung des Wilhelm-Schussen-Weges in den Matthias-
Koch-Weg, annähernd am höchsten Punkt des Planungsgebiets. 

5.4.2 Oberflächenwasser 

Entlang des Wilhelm-Schussen-Weges verläuft ein namenloses aber 
im amtlichen Gewässernetz klassifiziertes Fließgewässer (Abb. 6).  

Abb. 6:  Verlauf des Fließgewässers am Wilhelm-Schussen-Weg mit 
Wasserzutritten (blaue Punkte) 

 

Im Planungsgebiet führt der Graben kein Wasser, der Zustand des 
Grabens lässt vermuten, dass eine Wasserführung nur bei sehr selte-
nen Starkregenereignisse gegeben ist. Nach ca. 100 m Fließstrecke 
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ab dem Matthias-Koch-Weg tritt von beiden Seiten Wasser aus Quel-
len oder Entwässerungsrohren hinzu, ab hier führt der Graben spärlich 
Wasser. Nach ca. 200 m ist der restliche Verlauf bis zur Mündung in 
die Ammer verdolt. 

5.5. Klima/Luft 

5.5.1 Bestand 

Für den Raum Tübingen liegen Windmessdaten der LUBW-Station in 
Derendingen vor (Abb. 7). Für die großräumige Belüftungssituation 
sind diese Daten auf das Planungsgebiet übertragbar. Es wird deutlich, 
dass eine ausgeprägte Südwestwindlage vorherrscht, da der Öster-
berg parallel dieser Richtung ausgeprägt ist, werden die Oberwinde 
nur geringfügig durch den Bergrücken beeinflusst.  

Abb. 7: Häufigkeitsverteilung der Windrichtungen und Windge-
schwindigkeiten an der Station Derendingen (LUBW 2021) 

 

  
Die Anzahl heißer Tage (Maximaltemperatur ≥ 30°C) beträgt für den 
Zeitraum 2011 bis 2020 im Schnitt 4,7, für den Zeitraum 2041 bis 2050 
wird die Anzahl heißer Tage für den Kreis Tübingen auf 9 prognostiziert 
(POTSDAM-INSTITUT FÜR KLIMAFOLGENFORSCHUNG 2021). Hierbei 
wurde das Szenario RCP 8.5 verwendet, da die zurzeit anfallenden 
Emissionen in der Nähe bzw. sogar oberhalb der Annahmen zu diesem 
Szenario liegen. Die Werte gelten als Durchschnittswerte und werden 
in bebauten Gebieten in der Regel deutlich übertroffen. 
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Bei austauscharmen Wetterlagen kommen die Oberwinde annähernd 
oder ganz zum Erliegen und es stellen sich lokale Strömungen ein. Die 
Ausprägung der Strömungsverhältnisse bei austaucharmen Wetterla-
gen wurde von NIELINGER & HASEL (2021) modelliert und beurteilt. In 
höheren Luftschichten herrscht auch bei austauscharmen Strahlungs-
nächten eine dem Neckartal folgende Kaltluftströmung (aus Richtung 
Südwesten) vor. In Bodennähe ist zu Beginn einer Strahlungsnacht 
eine stärker der kleinräumigen Morphologie des Geländes folgende 
Strömung festzustellen, sie verläuft auf dem SWR-Gelände hangab-
wärts in Richtung des Waldes, in der Klinge entlang des Wilhelm-
Schussen-Weges erfolgt eine deutlichere Konzentration der Strömung 
(Abb. 8).  

Abb. 8: Kaltluftströmung ca. 30 Minuten nach Beginn einer Kaltluftsi-
tuation (aus: NIELINGER & HASEL 2021) 

 

Bereits nach kurzer Dauer staut sich die Kaltluft im Ammertal an, so-
dass die kleinräumige Strömung zu Tal zum Erliegen kommt und sich 
die Richtung den Talverläufen folgend in Richtung Norden ändert. Auf-
grund des trägen Abflusses sind die Windgeschwindigkeiten ab dann 
sehr gering Abb. 9). 
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Abb. 9: Kaltluftströmung im späteren Verlauf einer Strahlungsnach 
(aus: NIELINGER & HASEL 2021) 

 

 

5.6 Landschaft 

Die vorangegangenen Aspekte sind zu einem großen Teil Funktionen 
der Landschaft. Üblicherweise wird unter dem Oberbegriff „Landschaft“ 
deren visuelle Ausprägung (Landschaftsbild) und Eignung als Erho-
lungsraum betrachtet.  

Im Vorliegenden Fall handelt es sich nicht um einen üblicherweise als 
„freie Landschaft“ bezeichneten Bereich, vielmehr ist er durch die be-
stehende Bebauung bereits stark geprägt. Der Westteil des SWR-
Geländes ist durch seinen älteren Baumbestand parkartig geprägt. Im 
Jahr 2018 wurde der Baumbestand hinsichtlich seiner Vitalität beurteilt, 
die Ergebnisse zeigt Abbildung 10. 

Unmittelbar im Norden grenzt der offene Österberg an das Planungs-
gebiet. Hierbei handelt es sich um einen ganzjährig stark frequentier-
ten innerstädtischen Erholungsschwerpunkt. Der Matthias-Koch-Weg 
führt auf den überwiegend genutzten, hangparallel verlaufenden Weg 
am Nordwesthang des Österbergs. 
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Abb. 10: Bewertung des Baumbestandes hinsichtlich der Vitalität 

 

5.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 

5.7.1 Bestand 

Angesichts der Ökosystem-orientierten Schutzrichtung des UVPG sind 
unter Kultur- und sonstigen Sachgütern „vornehmlich geschützte oder 
schützenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmale, historische Kultur-
landschaften und Landschaftsteile von besonders charakteristischer 
Eigenart“ gemeint (ERBGUTH & SCHINK 1992). 

Aus dem Planungsgebiet diesbezüglich sind bisher keine bedeutenden 
Elemente bekannt. 
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